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Produktinformationsblatt für die Glasversicherung

1.	 Welche Art der Versicherung bieten wir Ihnen an?
Wir bieten Ihnen eine Glasversicherung an. Grundlage sind 
die beigefügten Allgemeinen Bedingungen für die Glasver-
sicherung (AGIB) sowie alle weiteren im Antrag genannten 
Besonderen Bedingungen und Vereinbarungen.

2.	� Welche Risiken sind versichert, welche sind nicht 
versichert?
Wir leisten Entschädigung für  alle versicherten Sachen, die 
durch Bruch (Zerbrechen) zerstört oder beschädigt wer-
den. Hierbei kommt es auf die Ursache des Schadens nicht 
an; so kann der Bruchschaden z. B. durch umherfliegende 
Äste bei einem Unwetter, Materialfehler oder den Stein-
wurf spielender Kinder verursacht worden sein. Zu den 
versicherten Sachen zählen insbesondere fertig eingesetz-
te oder montierten Scheiben, Platten und Spiegel aus Glas. 
Soweit Sie dies beantragen, kann der Versicherungsschutz 
z. B. auf Platten und Scheiben aus Kunststoff, Glasbau-
steine, Lichtkuppeln und Scheiben von Sonnenkollektoren 
zur Warmwasserbereitung erweitert werden. Nicht versi-
chert sind insbesondere Photovoltaikanlagen, Bildschirme, 
optische Gläser, Geschirr, Beleuchtungskörper und Hand-
spiegel. Näheres hierzu finden Sie in Abschnitt A §1 sowie 
§ 3 der beigefügten AGIB.

Im Schadenfall erbringen wir eine Sachleistung, d.h. wir 
veranlassen die Entsorgung der beschädigten oder zer-
störten Sachen und kümmern uns um Ersatz in gleicher 
Art und Güte. Die neuen Sachen werden somit durch uns 
beschafft, zu Ihnen geliefert und dort eingesetzt bzw. mon-
tiert. Ein Schadenersatz in Form einer Geldleistung ist nur 
in Ausnahmefällen vorgesehen, etwa, wenn die Ersatzbe-
schaffung nicht möglich ist. Weitere Informationen hierzu 
finden Sie in Abschnitt A § 7 der beigefügten AGIB.

3.	� Wie hoch ist Ihr Beitrag, wann müssen Sie ihn 
bezahlen und was passiert, wenn Sie nicht oder 
verspätet zahlen?
Die Höhe des zu zahlenden Beitrages und die entspre-
chende Zahlungsweise entnehmen Sie bitte Ihrem Antrag 
bzw. dem Versicherungsschein und den jeweiligen Bei-
tragsrechnungen.

Denken Sie bitte daran, dass Sie die Prämie unverzüglich 
zu zahlen haben, wenn der oben angegebene Zeitpunkt 
des  Versicherungsbeginns erreicht ist; Ihr Widerrufsrecht 
bleibt hiervon selbstverständlich unberührt. Bei verspä-
teter Zahlung beginnt der Versicherungsschutz erst mit 
dem Eingang der verspäteten Zahlung bei uns. Außerdem 
können wir bis zum Eingang der verspäteten Zahlung vom 
Vertrag zurücktreten. Zahlen Sie einen der weiteren Beiträ-
ge nicht rechtzeitig, gefährden Sie Ihren Versicherungs-
schutz. Außerdem können wir den Vertrag unter be-
stimmten Voraussetzungen kündigen. Falls Sie uns eine 
Lastschriftermächtigung erteilen, sorgen Sie bitte recht-
zeitig für ausreichende Deckung auf Ihrem Konto. Bitte 
beachten Sie, dass sich die Prämie während der Laufzeit 
ändern kann. Einzelheiten entnehmen Sie bitte Ihrem An-
trag und dem Abschnitt B § 2 bis § 6 der beigefügten AGIB.

4.	 Welche Leistungen sind ausgeschlossen?
Wir können nicht alle denkbaren Fälle versichern, denn 
sonst müssten wir einen erheblich höheren Beitrag verlan-
gen. Deshalb haben wir einige Fälle aus dem Versiche-
rungsschutz herausgenommen. Nicht versichert sind ins-
besondere
- �Schäden an Sachen, die bereits bei Antragstellung be-
schädigt sind,
- �Kosten für besondere Aufwendungen (z. B. Krane und Ge-

rüste) soweit diese Kosten den von Ihnen mit uns verein-
barten Betrag überschreiten.

Diese Aufzählung ist nicht abschließend. Einzelheiten und 
eine vollständige Aufzählung der Ausschlussgründe finden 
Sie bei der Beschreibung der versicherten Gefahren (Ab-
schnitt A § 1 und § 2 der beigefügten AGIB). Darüber hi-
naus finden Sie eine Darstellung der nicht versicherten 
Sachen in Abschnitt A § 3 der beigefügten AGIB.

5.	� Welche Pflichten haben Sie bei Vertragsschluss 
und welche Folgen können Verletzungen dieser 
Pflicht haben?
Damit wir Ihren Antrag ordnungsgemäß prüfen können, 
müssen Sie die im Antragsformular enthaltenen Fragen 
unbedingt wahrheitsgemäß und vollständig beantworten. 
Andernfalls können wir uns vorzeitig von dem Vertrag lö-

Mit den nachfolgenden Informationen möchten wir Ihnen einen ersten Überblick über die Ihnen angebotene Glasversiche-
rung geben. Diese Informationen sind jedoch nicht abschließend. Der vollständige Vertragsinhalt ergibt sich ausschließlich 
aus dem Antrag, dem Versicherungsschein und den beigefügten Versicherungsbedingungen. Lesen Sie deshalb die gesam-
ten Vertragsbestimmungen sorgfältig.



sen und Sie verlieren Ihren Versicherungsschutz. Gegebe-
nenfalls können wir auch die Versicherungsbeiträge an-
passen. Näheres entnehmen Sie bitte Abschnitt B § 1  
der beigefügten AGIB. Wenn die Verglasung bereits versi-
chert war, nennen Sie uns bitte zudem den letzten Versi-
cherer der Verglasung sowie alle Schäden, die an diesen 
gemeldet wurden.

6.	� Welche Pflichten haben Sie während der Vertrags-
laufzeit und welche Folgen können Verletzungen 
dieser Pflichten haben?
Durch eine Veränderung der Umstände, die Sie uns zu Ver-
tragsbeginn angegeben haben, kann sich die Notwendig-
keit ergeben, den Versicherungsvertrag anzupassen (z. B. 
Umzug in eine neue Wohnung). Sie müssen uns daher eine 
Mitteilung machen, wenn sich diese Umstände verändern. 
Darüber hinaus müssen Sie Ihren Versicherer vorab über 
besondere Gefahrerhöhungen informieren (z. B. wenn das 
Gebäude vorübergehend leer steht oder Ihre Wohnung 
mehr als 60 Tage unbewohnt ist).

Welche Verpflichtungen konkret bestehen, entnehmen Sie 
bitte Abschnitt A § 10 und Abschnitt B § 9 der beigefügten 
AGIB.

Beachten Sie die benannten Verpflichtungen mit Sorgfalt. 
Ihre Nichtbeachtung kann schwerwiegende Konsequenzen 
für Sie haben. Je nach Schwere der Pflichtverletzung kön-
nen Sie Ihren Versicherungsschutz ganz oder teilweise ver-
lieren. Unter Umständen können wir uns auch vorzeitig 
vom Vertrag lösen. Näheres entnehmen Sie bitte Abschnitt 
B § 8 und § 9 der beigefügten AGIB.

7.	� Welche Pflichten haben Sie im Schadenfall und 
welche Folgen können Verletzungen dieser 
Pflichten haben?
Versuchen Sie den Schaden gering zu halten, ohne Ihre 
eigene Sicherheit zu gefährden. Wenn ein Schadenfall ein-
getreten ist, setzen Sie sich bitte unverzüglich mit uns in 
Verbindung. Bitte erleichtern Sie uns die Untersuchungen, 
die nötig sind, um Ursache und Höhe des Schadens festzu-
stellen. Weitere Informationen hierzu finden Sie in Ab-
schnitt B § 8 der beigefügten AGIB.

Beachten Sie die benannten Verpflichtungen mit Sorgfalt. 
Ihre Nichtbeachtung kann schwerwiegende Konsequenzen 
für Sie haben. Je nach Schwere der Pflichtverletzung kön-
nen Sie Ihren Versicherungsschutz ganz oder teilweise ver-
lieren. Unter Umständen können wir uns auch vorzeitig 
vom Vertrag lösen. Näheres entnehmen Sie bitte Abschnitt 
B § 8 der beigefügten AGIB.

8.	 Wann beginnt und endet Ihr Versicherungsschutz?
Der Versicherungsschutz beginnt zum im Versicherungs-
schein angegebenen Zeitpunkt, wenn die Zahlung des Bei-
trags gemäß Ziffer 3 dieses Blattes rechtzeitig erfolgt. Dort 
finden Sie auch Hinweise auf Vertragslaufzeit und -ende. 
Hat Ihr Vertrag eine Laufzeit von mindestens einem Jahr, 
verlängert er sich automatisch um jeweils ein weiteres 
Jahr, wenn wir den Vertrag nicht spätestens drei Monate 
vor dem Ende der Vertragslaufzeit kündigen. Hat Ihr Ver-
trag eine Laufzeit von mehr als drei Jahren, können wir  
diesen bereits zum Ende des dritten Jahres kündigen. Be-
achten Sie auch hier, dass Ihnen unsere Kündigung hierbei 
drei Monate vor Ablauf der ersten drei Jahre Ihrer Vertrags-
laufzeit oder jedes darauffolgenden Jahres zugehen muss. 
Weitere Einzelheiten können Sie Abschnitt B § 3 der beige-
fügten AGIB entnehmen.

9.	 Wie können Sie Ihren Vertrag beenden?
Neben der unter Ziffer 8 dieses Blattes beschriebenen 
Kündigungsmöglichkeiten zum Ablauf des Vertrages be-
stehen weitere Kündigungsrechte. Hierzu gehört das 
Recht, dass Sie oder wir den Vertrag auch vorzeitig kündi-
gen können, wenn wir eine Leistung erbracht haben. Ein-
zelheiten entnehmen Sie bitte Abschnitt B § 15 der beige-
fügten AGIB.
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Baden-Badener Versicherung AG
Schlackenbergstraße 20
66386 St. Ingbert  
Telefon: (06894) 915-911  
Telefax: (06894) 915-434
E-Mail: versicherung@baden-badener.de
Internet: www.baden-badener.de

Aufsichtsratsvorsitzender: Dr. Christoph Borgmann
Vorstand: Axel Schmitz, Jürgen Schulz
Registergericht: Amtsgericht Saarbrücken
Handelsregister: HRB 32872

Haben Sie Fragen? Wenden Sie sich 
bitte an Ihren Ansprechpartner:


